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Index

23/02 Anfechtungsordnung Ausgleichsordnung

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

AusgleichsO §1;

BAO §215 Abs1;

BAO §215 Abs2;

BAO §216;

BAO §224 Abs1;

BAO §254;

BAO §7 Abs1;

BAO §80 Abs1;

Rechtssatz

Wenn der Berufung des Verp;ichteten gegen den Haftungsbescheid nach Erlassung des angefochtenen

Abrechnungsbescheides Folge gegeben wurde, weil die Primärschuld zufolge nachträglicher rechtskräftiger

Ausgleichsbestätigung als erloschen gelten musste, kann dies nichts daran ändern, dass die vor Erlöschen der

Primärschuld eingetretene Gesamtschuldnerposition des Verp;ichteten im Grunde des § 7 Abs 1 BAO iVm § 224 Abs 1

BAO das Finanzamt berechtigt hatte, das auf dem Abgabenkonto des Verp;ichteten entstandene Guthaben gemäß §

215 BAO zur teilweisen Tilgung der auf dem Abgabenkonto der Kommanditgesellschaft bestehenden

Mitschuldnerverbindlichkeit des Verpflichteten zu verwenden.
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